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Aufstellung von Wahlpläkaten zur Landtagswahl in Rheinland- Pfalz 2011 im Zuge von
öffentlichen Straßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hjnblick auf die einsetzende Wahlwerbung für die Landiagswahl 201'1 bitten wir Sie im
Rahmen lhfer Zuständigkeit die polit ischen Parteien und Gruppierungen bei der Aufsiellung
von Wahlwerbung an öffentl ichen Straßen auf nachfolgende Grundsätze hinzuweisen:

1. An Verkehrszeichen dürien grundsätzlich keine Wahlplakate angebrachi werden.
2. Wahlwerbung darf nicht über oder in erheblicher Höhe neben dem Verkehrsraum

angebrachi werden, wie z. B. an den Außenseiten der Geländer von Brücken, die
über Stfaßen führen.

3. Wahlwerbung dalJ nicht so aufgeste{it werden, dass dadurch Verkehfszeichen
verdecK oder die notwendigen Sichtfeldef, z. B. an Fußgängerüberwegen,
Knotenpunkten, Haltesichtweiien in engen Kurven, etc. beeinträchtigt werden.

4. Da die Innenflächen von Kreisverkehrsplätzen (KVP) generell nicht dazu geeignet
sind, als Standorte für Plakatwerbung bei den Wahlen zu dienen, und die Vielzahl
der Plakate in einem KVP zu Sichtbehinderungen, Ablenkungen und damii zur
Verkehrsgefährdungen führen kann, sollten diese dort grundsätzlich nicht ange-
bracht oder aufgestelffuerden.

An Standorten für Wahlwerbung außerhalb geschlossener Ortschaften sind in Abhängigkeit von
den Anfofderungen an den Ve|kehrsteilnehmer aus dem Verkehrsgeschehen (Straßenführung,
Verkehrsgeschwindigkeit, Verkehrsdichte, etc.) strengere Maßstäbe anzulegen.
Wjr bitten daher, wenn irgendwie möglich, bei der Aufstellung von Plakaten von Standoften
außerhalb aeschlossener Ortschaften abzusehen.
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Sofern ein Verstoß gegen diese Grundsätze lesigestellt wird, und die füf die Wahlwerbung ver-
anb^/odlichen Parteien der Aufforderung zur Beseitigung nichi nachkornmen oder wenn Gefahr
in Verzug ist; wird die Wahlwerbung im Hinblick auf die def StEßenbaubehörde obliegenden
Verkehrssicherungspflicht durch eigenes Personal enifernt.

Ebenso müssen unmittelbar nach der Wahl alle Plakate wieder entfeml werden.

Wohl wissend, dass das Anbrlngen sowie die Aufstellung von Wahlplakaien in der offentl lchkeit
zu den legalen lvlitteln des Wahlkampfes der poli l ischen Parieien gehört und Wahlen ein wesent-
l icher Bestandteli unserer demokraijschen Grundordnung sind, bitten wir um Verständnis, dass
auch die Werbung für die Wahlen mit den Erfordernissen der Vefkehßsicherheit in Einklang
stehen müssen.

Um lrritationen vozubeugen, bieten wir den polit;schen Parteien an, bereits im Vorleld der
Wahlkampagnen gemeinsam mjt unseren vof Ort zuständigen Straßenmeistereien und den
Kommunen geeignete Standorte zur Aufstellung der Wahlwerbung festzulegen.

Für lhre Bemühungen und Unterstützung bedanken wif uns schon ietzt rechi herzllch.

chen G|üßen

KIaus Schneider

t\.4ir freund l i
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